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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30; III/32-2 Rechtsamt 

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt 
30/015/2016 

 

Erlass der Verordnung über die Benutzung des Parallelhafens der Stadt Erlangen 
am Main-Donau-Kanal (Hafenordnung) 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

20.04.2016 Ö Gutachten  

Stadtrat 28.04.2016 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
23, 31 
 
 

I. Antrag 
 
Die Verordnung über die Benutzung des Parallelhafens der Stadt Erlangen am Main-Donau-Kanal 
(Entwurf vom 21.03.2016, Anlage 1, mit Karte, Anlage 2) wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hafen. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Mit dem Erlass der Hafenordnung soll die Benutzung der Hafenanlagen und das Verhalten im 
Hafenbereich geregelt werden. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Nach Art. 36 Bayer. Wassergesetz (BayWG) können zum Wohl der Allgemeinheit, insbesonde-
re um Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz zu verhüten, die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erhalten und die Reinhaltung, den Ausbau und die Unterhaltung 
des Gewässers nicht zu beeinträchtigen, Hafen- und Ländeordnungen erlassen werden. 
 
Seit 01.01.1975 besteht für die Anlegestelle für Fahrgastschiffe auf der östlichen Seite des 
Main-Donau-Kanals eine Ländeordnung. Für den Parallelhafen der Stadt Erlangen am Main-
Donau-Kanal (westliche Seite) war bis 10.07.2003 eine Hafenordnung in Kraft. Nachdem das 
Verhalten im Hafengebiet und insbesondere die Beförderung und der Umschlag von Gütern 
ordnungsgemäß und reibungslos verlief und keine Maßnahmen erforderlich waren, wurde die 
Hafenordnung mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2003 aufgehoben. 
 
Mit der Neuverpachtung des Hafens wird der Hafen nicht nur durch Güterschiffe, sondern auch 
durch Kabinenschiffe genutzt. Aufgrund der geänderten Nutzung ist zum Wohl der Allgemein-
heit und zur Abwehr von Gefahren der Erlass einer Hafenordnung notwendig. Da es sich bei 
den Anlegestellen auf der westlichen und östlichen Kanalseite um zwei getrennte Anlagen 
handelt, sind zwei getrennte Verordnungen erforderlich (für den westlichen Teil die neu zu er-
lassende Hafenordnung, für den östlichen Teil die bestehende Ländeordnung, die aufrecht er-
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halten bleibt). 
 
Nachdem Belange der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes berührt sind, musste 
das Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg beteiligt werden, das gegen den vorgelegten Ent-
wurf der Hafenordnung keine Einwände hat. 
 
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 1. Entwurf der Verordnung über die Benutzung des Parallelhafens der Stadt  
  Erlangen am Main-Donau-Kanal (Hafenordnung) 
 
  2. Karte (Maßstab 1 : 3500)  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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